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Jahrgangsstufe 9 
Informationen für Eltern und 

Erziehungsberechtigte 

DKG Köln | Mittelstufe    



Agenda  

07.09.2025
2

1. Versetzungsregeln nach Klasse 9

2. Übersicht über die Schulabschlüsse in 
der Sekundarstufe I

3. Bedingungen für den Erwerb des ESA

4. Wechsel zum Berufskolleg
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Versetzungsregeln nach Klasse 9

1. Noten in den Epochenfächern (Biologie, Wirtschaft/Politik, Kunst und Mu-
sik) sind versetzungsrelevant, auch wenn das jeweilige Epochenfach im 
ersten Halbjahr unterrichtet worden ist!

2. Da es sich bei der Klasse 9 um einen Abschlussjahrgang handelt, zählen 
für die Versetzung alle Minderleistungen, auch wenn diese zuvor nicht 
angemahnt worden sind!
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Abschlüsse in der Sekundarstufe I

ESA EESA MSA

• Erster Schulabschluss 
am Ende der Klasse 9 

• früher HA 9

• Erweiterter Erster 
Schulabschluss am 
Ende der Klasse 10

• früher HA 10

• Mittlerer Schulab-
schluss nach Klasse 10

• Fachoberschulreife
• am G9-Gymnasium  

verbunden mit der 
Berechtigung zum 
Besuch der gymna-
sialen Oberstufe

… werden im Rahmen eines Abschlussverfahrens        
       am Ende der Klasse 10 erworben („ZP10“)!
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Vergabe des ESA
• Schüler_innen des Gymnasiums mit neunjährigem Bildungsgang erwerben 

am Ende der Klasse 9 mit der Versetzung den Ersten Schulabschluss (§40 
Abs. 4 Satz 1 APO-SI).

• Der ESA kann ggf. aber auch dann vergeben werden, wenn die Versetzung 
nicht geschafft wird.

• Um den jeweiligen Abschluss trotz Nichtversetzung nachträglich zu erwer-
ben, kann ggf. eine Nachprüfung möglich sein.

• Die Anforderungen richten sich nach dem Niveau des angestrebten Ab-
schlusses. 
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Bedingungen für den ESA

• Nicht versetzte Schüler_innen erwerben den Ersten Schulabschluss, wenn 
die Versetzungsbestimmungen gemäß § 22 Abs. 1 APO-SI sowie § 25 Abs. 1 
und 2 APO-SI (Hauptschule) erfüllt werden. 

• Dabei gelten folgende Regelungen: 

➢ Englisch zählt als übriges Fach (Fächergruppe II)

➢ weitere Fremdsprachen gehen nicht in die Berechnung ein

➢ in den Fächern Englisch und Mathematik können die Mindestanforderungen 

um eine Notenstufe unterschritten werden (sog. „Notenlift“)



Wechsel zum Berufskolleg 

Sollte für Ihr Kind der Wechsel auf ein Berufskolleg nach dem Ende der 
Klasse 9 in Frage kommen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Klas-
senleitungen Ihres Kindes. 

Wichtig: Für einen solchen Wechsel muss die Vollzeitschulpflicht (10 Jahre) 
erfüllt sein. Dies ist in Klasse 9 also nur für die wenigsten Kinder möglich!
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Haben Sie Fragen? 

Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!
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Dreikönigsgymnasium
Escher Straße 245-247
50739 Köln

info@dkg-koeln.de

T. (0221) 9174050
F. (0221) 174753
M. info@dkg-koeln.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
MO - FR 07:30 – 14:00 Uhr
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